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Friederike Becker-Lerchner

Mein Name ist Friederike Becker-Lerchner.
Ich arbeite als Rechtsanwaltin und bewege
mich hauptsachlich im Arbeitsrecht. Bereits
seit dem Jahr 2005 bin ich auBerdem die
Chefredakteurin von , Urteilsdienst fiir den
Betriebsrat”. In meiner Sprechstunde beant-
worte ich Ihnen lhre wichtigen Fragen aus
lhrem Betriebsratsalltag.

Editorial

Liebe Betriebsratin, lieber Betriebsrat,

die Gehalter der Vollzeitbeschaftigten in Deutschland sind im
Jahr 2024 deutlich gestiegen. Das lasst sich einer aktuellen
Pressemitteilung der Bundesagentur fiir Arbeit entnehmen.
Das sogenannte Medianentgelt, also das Einkommen, das
genau in der Mitte einer Gehaltsverteilung liegt, wenn alle
Einkommen der Reihe nach sortiert werden, stieg im Jahr
2024 auf 4.013 €. Wahrend das Medianentgelt der Man-
ner bei 4.138 € lag, erzielten Frauen 3.793 €. Die Differenz
liegt also bei 346 € und ging im Vergleich zu 2023 um 21 €
zurlick. Diese Entwicklungen bewerte ich als positiv, aber
auch als notwendig. Die Steigerung der Entgelte ist im Hin-
blick auf die allgemeine Steigung der Lebenshaltungskosten
notwendig. Eine weitere Gleichbehandlung von Frauen und
Mannern beim Gehalt ist (iberfallig. Beschaftigte haben un-
abhéngig vom Geschlecht einen Anspruch, fiir gleiche Arbeit
auch gleich entlohnt zu werden. Sie sollten sich aktiv dafiir
einsetzen, dass gleiche Arbeit auch gleich entlohnt wird. Zu-
dem sollten Sie lhren Arbeitgeber mit guten Argumenten
davon (iberzeugen, dass er lhren Kollegen angemessene Ge-
halter zahlt. Nur so wird er fiir eine allgemeine Zufriedenheit
sorgen, die lhre Kolleginnen und Kollegen in vielen Fallen
auch langfristig an das Unternehmen bindet.

Herzliche GriBe

Tuedailee Kdees -lecues

Rechtsanwaltin und Chefredakteurin
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AKTUELLE RECHTSPRECHUNG FUR DEN BETRIEBSRAT

Entschadigung | Lesezeit 2 Minuten

Wer seine Macht missbraucht, lost unter Umstanden
hohe Abfindungen aus

Zeigt ein Vorgesetzter gegeniiber einem Arbeithehmer oder einer Arbeitnehmerin ein sexistisches
und libergriffiges Verhalten, riskiert er nicht nur selbst eine Kiindigung durch seine jeweiligen Vor-
gesetzten. Er muss zudem auch damit rechnen, dass der bzw. dem Betroffenen im Rahmen eines
Kiindigungsschutzverfahrens eine hohe Abfindung zugesprochen wird. Denn in der Regel wird ein
Gericht davon ausgehen, dass der bzw. dem Betroffenen die Fortfiihrung des Arbeitsverhaltnisses
nach einem entsprechenden Vorfall nicht mehr zumutbar ist. So hat es kiirzlich das Landesarbeits-

gericht (LAG) KoIn entschieden (9.7.2025, Az. 4 SLa 97/25).

Arbeitgeber halt vor Gericht festgelegte Summe fiir
zu hoch

Der Fall: Das LAG Kéln hatte Uber einen Fall zu entscheiden, den
zunéchst das Arbeitsgericht (ArbG) Bonn beurteilen musste. Im Ur-
sprungsverfahren in Bonn ging es um die Kiindigungsschutzklage
einer Arbeitnehmerin. Diese gewann die Arbeitnehmerin, weil der
Arbeitgeber die Kiindigungsgriinde nicht nachvollziehbar darstel-
len konnte. Nach Ansicht des ArbG Bonn war es der Arbeitnehme-
rin allerdings unzumutbar, weiter in dem Unternehmen zu arbei-
ten, da der Geschaftsfiihrer sie mittels sexistischer, tbergriffiger
AuBerungen entwiirdigt hatte. Konkret fiihrte das Gericht in seiner
Urteilsbegriindung aus, dass das Verhalten des Geschéftsfiihrers
der Arbeitnehmerin gegentiber in erheblicher Weise das fir die Ar-
beitnehmerin im Rahmen eines Arbeitsverhaltnisses Zumutbaren
iiberschreite. Deshalb sei das Beschaftigungsverhaltnis nach § 9
Kiindigungsschutzgesetz (KSchG) unter Zahlung einer Abfindung
in Hohe von 70.000 € aufzuldsen. Die Hohe der Abfindungszah-
lung begriindete das Gericht sowohl mit der offensichtlichen So-
zialwidrigkeit der Kiindigung als auch damit, dass der Abfindung
eine Genugtuungsfunktion ahnlich dem Schmerzensgeld bei Per-
sonlichkeitsrechtsverletzungen zukomme. Das grenziiberschrei-
tende und ehrverletzende Verhalten des Geschaftsfiihrers sollte
in der Abfindungssummer in besonderem MaBe zum Ausdruck
kommen.

Der Arbeitgeber hielt die Abfindung dennoch fiir zu hoch und
wehrte sich mit dieser Klage vor dem LAG Kdln; allerdings nur mit
sehr geringem Erfolg.

Seine Begriindung stiitzte er darauf, dass die Arbeitnehmerin
durch ihren urspriinglich gestellten Weiterbeschaftigungsantrag
selbst dokumentiert habe, dass ihr die Fortsetzung des Arbeits-
verhaltnisses nicht unzumutbar sei.

Fortsetzung des Arbeitsverhaltnisses unzumutbar

Die Entscheidung: Das Gericht bestatigte im Grunde genommen
die Ansicht des ArbG und entschied, dass der Arbeitnehmerin die
Fortsetzung des Beschaftigungsverhaltnisses wegen sexistischer,
erniedrigender und willkiirlicher AuBerungen des Geschéftsfiihrers
nicht zumutbar sei.

Das Gericht stellte zudem klar, dass die auBergewdhnliche Hohe
der Abfindung wegen der besonderen Umsténde grundsétzlich
auch in Ordnung sei. SchlieBlich seien die demiitigenden AuBe-
rungen des Geschaftsfiihrers und ihre Auswirkungen, namlich eine
posttraumatische Belastungsstorung der Arbeitnehmerin seit Mai

2024, hier zu beriicksichtigen. Zudem sei die Kiindigung offen-
sichtlich sozialwidrig. Als dritter Punkte spielte nach Ansicht des
Gerichts die Tatsache, dass der Geschaftsfiihrer die Auflosung des
Arbeitsverhaltnisses vorsatzlich durch Machtmissbrauch herbeige-
fhrt habe, eine tragende Rolle fiir die Hohe der Abfindung.

Im Ergebnis setzten die Richter die Hohe der Abfindung etwas
niedriger fest. Der Arbeitnehmerin wurden 68.153, 80 € statt
70.000 € zugesprochen.

- FAZIT
Ubergriffige AuBerungen lésen
Abfindungszahlungen aus

Ist die Fortsetzung eines Arbeitsverhaltnisses fiir eine
Arbeitnehmerin wegen sexistischer, iibergriffiger und

demiitigender AuBerungen ihres Vorgesetzten bzw. des
Geschaftsfiihrers aus der Perspektive eines objektiven
Dritten nicht mehr zumutbar, steht der Betroffenen eine
hohe Abfindung als Entschadigung zu. Das gilt erst recht,
wenn der Arbeitgeber nachweislich seine Macht miss-
braucht hat.

E 9 KSchG

Auflosung des Arbeitsverhaltnisses durch Urteil
des Gerichts; Abfindung des Arbeitnehmers

1) Stellt das Gericht fest, daB das Arbeitsverhaltnis durch
die Kiindigung nicht aufgelost ist, ist jedoch dem Arbeit-
nehmer die Fortsetzung des Arbeitsverhdltnisses nicht
zuzumuten, so hat das Gericht auf Antrag des Arbeitneh-
mers das Arbeitsverhdltnis aufzulésen und den Arbeit-
geber zur Zahlung einer angemessenen Abfindung zu
verurteilen. Die gleiche Entscheidung hat das Gericht auf
Antrag des Arbeitgebers zu treffen, wenn Griinde vorlie-
gen, die eine den Betriebszwecken dienliche weitere Zu-
sammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
nicht erwarten lassen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber
konnen den Antrag auf Auflosung des Arbeitsverhaltnis-
ses bis zum SchluB der letzten miindlichen Verhandlung
in der Berufungsinstanz stellen.

URTEILSDIENST FUR DEN BETRIEBSRAT 3
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Zugang einer Kiindigung | Lesezeit 2 Minuten

Wenn das Gericht auch 3 Zeugen nicht glaubt:
Zugang nicht nachgewiesen

Dafiir, ob eine Kiindigung wirksam ist, kommt es u. a. auf den Zugang des Schreibens beim Be-
troffenen an. Um dies nachzuweisen, ziehen die Arbeitgeber meist weitere Personen hinzu, wenn
sie einem Mitarbeiter bzw. einer Mitarbeiterin eine Kiindigung tibergeben wollen. Dass manchmal
sogar die inhaltlich tibereinstimmenden Aussagen von 3 Zeugen nicht reichen, konnen Sie der Ent-
scheidung des Landesarbeitsgerichts (LAG) Niedersachsen entnehmen (26.5.2025, Az. 4 SLa 442/24).
Die betroffene Arbeitnehmerin konnte deshalb ihren Arbeitsplatz retten.

Arbeitnehmerin bestreitet, Kiindigung erhalten zu
haben

Der Fall: Die Arbeitnehmerin, eine Blromitarbeiterin, und ihr
Arbeitgeber stritten dariiber, ob der Arbeitgeber ihr wirksam ge-
kiindigt hatte. Es ging hauptsachlich um die Frage, ob der Arbeit-
nehmerin die Kiindigung zugegangen war. Der Arbeitgeber be-
hauptete, der Arbeitnehmerin am 24.10.2023 in Anwesenheit von
3 weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens
das entsprechende Kiindigungsschreiben iibergeben zu haben.
Nachdem die Betroffene sich geweigert habe, das Schreiben an-
zunehmen und den Empfang zu bestatigen, sei das Schreiben auf
ihren Schreibtisch gelegt worden. Die betroffene Arbeitnehmerin
bestritt, ein solches Kiindigungsschreiben jemals erhalten zu ha-
ben. Der Arbeitgeber stellte daraufhin die Gehaltszahlungen zum
gegebenen Zeitpunkt ein. Die Arbeitnehmerin reagierte mit einer
Aufforderung, ihr ihren Lohn weiterzuzahlen. Da der Arbeitgeber
der entsprechenden Aufforderung nicht nachkam, landete die
Angelegenheit vor Gericht. Das zundchst mit der Angelegenheit
befasste Arbeitsgericht (ArbG) Hannover gab der Arbeitnehmerin
recht. Es hielt die Aussagen der 3 einbestellten Zeugen nicht fir
glaubhaft und gab deshalb der angestrebten Kiindigungsschutz-
klage statt. Der Arbeitgeber ging in die Berufung, zog also vor das
LAG — allerdings auch hier ohne Erfolg.

Arbeitgeber muss den Zugang der Kiindigung
nachweisen

Die Entscheidung: Das Gericht entschied, dass der Arbeitgeber
den Zugang der Kiindigung auch mittels der 3 Zeugenaussagen
nicht nachweisen konnte. Das Arbeitsverhaltnis sei deshalb nicht
durch die Kiindigung vom 24.10.2023 beendet worden. Das be-
griindeten die Richter damit, dass das ArbG fehlerfrei und nach-
vollziehbar dargestellt habe, warum es nach Vernehmung aller
vom Arbeitgeber angegebenen Zeugen nicht tiberzeugt war, dass
der Arbeitnehmerin die Kiindigung tatsachlich am 24.10.2024 zu-
gegangen sei.

Voraussetzungen des Zugangs einer Kiindigung

Eine Kiindigung miisse dem Betroffenen jedoch nachweishar zu-
gehen, damit sie wirksam wird (§ 130 Abs. 1 BGB). Denn eine Kiin-
digung ist rechtlich eine empfangsbedirftige Willenserklarung.
Der Zugang setzt voraus, dass die Kiindigung in den Machtbereich
des Betroffenen, hier also der Arbeitnehmerin, gelangt. Dazu muss
sie dem bzw. der Betroffenen entweder tatséachlich Gibergeben
werden oder der Arbeitgeber muss unter normalen Umsténden
damit rechnen kdnnen, dass der bzw. die Betroffene davon Kennt-
nis nimmt. Ein klassisches Beispiel daflir ist der Einwurf des Kiindi-
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gungsschreibens in den Hausbriefkasten des bzw. der betroffenen
Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin. Denn sobald der Brief im Haus-
briefkasten liegt und unter normalen Umstanden damit gerechnet
werden kann, dass die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer die
Kiindigung zur Kenntnis nehmen konnte, gilt eine Kiindigung als
wirksam zugegangen. Ob die/der jeweilige Betroffene die Kiindi-
gung dann tatsachlich wahrnimmt, ist unerheblich.

lhre Rolle als Betriebsrat

Als Betriebsrat sind Sie vor jeder Kiindigung anzuhoren (§ 102
BetrVG). Die Anhérung bezieht sich in der Regel auf die inhalt-
lichen Griinde, die lhren Arbeitgeber dazu veranlassen, einer Kol-
legin oder einem Kollegen kiindigen zu wollen. Erfahren Sie im
Nachhinein, dass der Zugang einer von lhrem Arbeitgeber gegen-
Uber einer Kollegin oder einem Kollegen ausgesprochenen Kiindi-
gung zweifelhaft ist, weisen Sie die bzw. den Betroffenen darauf
hin, dass sie/er die Kiindigung auf ihre Wirksamkeit (iberpriifen
lassen sollte. GenieBen lhre Kolleginnen und Kollegen Kiindi-
gungsschutz, missten sie eine Kiindigungsschutzklage innerhalb
von 3 Wochen erheben. Es ist also Eile geboten.

> FAZIT

Kiindigung setzt Zugang voraus

Eine Kiindigung wird nur wirksam, wenn der bzw. dem
Betroffenen das entsprechende unterschriebene Schrei-
ben nachweisbar zugegangen ist. Kann lhr Arbeitgeber
den Zugang einer Kiindigung nicht nachweisen, ist diese
unwirksam. Das hat zur Folge, dass der Arbeitsvertrag
weiterhin besteht und beide Seiten, also Arbeitgeber
und betroffener Kollege, ihre jeweiligen Hauptleistungs-
pflichten weiter erfiillen miissen. Der betroffene Arbeit-
nehmer muss seine Leistung weiterhin anbieten und der
Arbeitgeber muss dem Betroffenen das Gehalt weiter-
zahlen.

&) ADIUVA IMPULS

Als Betriebsrat sollten Sie die wichtigsten Voraussetzun-

gen zu Kiindigungen kennen, damit Sie lhre Kollegin-
nen und Kollegen im Zweifel gut unterstiitzen konnen.
Viele Informationen zum Thema lesen Sie auch unter
www.adiuva.de
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Verdachtskiindigung | Lesezeit 2 Minuten

AKTUELLE RECHTSPRECHUNG FUR DEN BETRIEBSRAT

Mitarbeiterbefragung vor der Kiindigung:
Verdachtskiindigung gerechtfertigt?

Eine kirzlich veréffentlichte Entscheidung des Landesarbeitsgerichts (LAG) Niedersachsen beschaf-
tigt sich mit der Frage, ob es in Ordnung ist, wenn ein Arbeitgeber alle Mitarbeitenden befragt, um
Verdachtsmomente gegen einen Mitarbeiter zu priifen (15.1.2025, Az. 2 SLa 31/24).

Arbeitnehmer soll Eigentum des Arbeitgebers
entwendet haben

Der Fall: Ein Arbeitgeber warf einem Arbeitnehmer, der bei ihm
seit vielen Jahren als Schichtfiihrer beschaftigt war, vor, Unterneh-
mer-Material entwendet zu haben. Dariiber hinaus soll er Kollegen
angewiesen haben, mit diesem Material fiir ihn private Arbeiten
wahrend der Arbeitszeit zu erledigen. Um das von ihm gewiinsch-
te Ergebnis zu erzielen, habe er seine Vorgesetztenstellung aus-
genutzt.

Der Arbeitgeber leitete daraufhin umfassende AufklarungsmaB-
nahmen ein. Und zwar in der Form eines detaillierten Fragebo-
gens, den er allen Belegschaftsangehdrigen vorlegte. Der Fragebo-
gen enthielt 150 Fragen zu internen Ablaufen, Beobachtungen und
maglichen Pflichtverletzungen. Die Befragung war nicht anonym.
Der Arbeitgeber informierte den Betriebsrat zwar iiber sein Vorha-
ben; eine formliche Zustimmung holte er jedoch nicht ein.

Betroffener Arbeitnehmer fiihlt sich in seiner Wiirde
verletzt

Das Vorgehen des Arbeitgebers missfiel dem betroffenen Arbeit-
nehmer. Vor allem stdrte ihn, dass der Arbeitgeber ihn durch die
offene Kommunikation bloBgestellt hatte. Konkret monierte der
Arbeitnehmer, dass er durch die MaBnahme des Arbeitgebers tief-
greifend in seiner Wiirde und seinen Personlichkeitsrechten i. S. d.
§ 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 2 GG verletzt worden sei. Dadurch, dass
er betriebsoffentlich mit Korruptions- und Nétigungsvorwiirfen in
Verbindung gebracht werde, seien seine Kolleginnen und Kollegen
gegen ihn aufgehetzt worden. Es handele sich hierbei um einen
offentlichen Rufmord.

Die Befragung des Arbeitgebers diene zudem nicht der Tatsachen-
aufklarung. Sie sei nicht zuldssig. Der Betroffene monierte inso-
weit u. a., dass der Arbeitgeber den Betriebsrat nicht nach § 94
BetrVG um Zustimmung gebeten hatte. Dariiber hinaus hielt er die
Befragung fiir unverhaltnismaBig.

AuBerordentliche Kiindigung wirksam

Die Entscheidung: Das Gericht entschied, dass die auBerordent-
liche Kiindigung wirksam sei. Das begriindeten die Richter damit,
dass die vorliegenden Indizien, vor allem in der Form von Aus-
sagen mehrerer anderer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
ausreichend den dringenden Verdacht belegten, der Schichtleiter
habe andere Kolleginnen und Kollegen dazu veranlasst, fiir ihn
private Arbeiten wahrend der Arbeitszeit durchzufiihren, fiir die
er Betriebsmittel, die im Eigentum des Arbeitgebers standen, ver-
wendete. Die Richter gingen zudem davon aus, dass der Beschaf-
tigte dabei seine Vorgesetztenstellung ausgenutzt habe.

Das Gericht war der Meinung, dass der sich darauf beziehende
Verdacht geeignet sei, das Vertrauen in die Integritat des Arbeit-

nehmers mit dem Gewicht eines wichtigen Grundes i. S. d. § 626
Abs. 1 BGB zu erschiittern.

Umfassende Befragung der Beschaftigten kann
datenschutzrechtlich zulassig sein

Fur Sie als Betriebsrat besonders interessant ist die Meinung des
Gerichts zur Mitarbeiterbefragung. Anders als vom Betroffenen
moniert, sei die Verwertung der Aussagen aus der Mitarbeiterbe-
fragung datenschutzrechtlich nicht zu beanstanden. Eine entspre-
chende Mitarbeiterbefragung konne vielmehr datenschutzrecht-
lich zulassig sein, wenn sie der Aufklarung eines Verdachts diene
und verhaltnismaBig ausgestaltet sei (§ 26 Abs. 1 Satz 2 BDSG).

Die Richter stellten in ihrer Entscheidung dariiber hinaus klar, dass
sie keine Verletzung der Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats
erkennen.

= FAZIT

Arbeitgeber diirfen im Zweifel auf
ungewohnliche MaBnahmen zuriickgreifen

lhnen als Betriebsrat fiihrt die Entscheidung vor Augen,
dass nicht jede auf den ersten Blick unzulassige oder zu-
mindest ungewéhnliche MaBnahme eines Arbeitgebers
letztlich auch von einem Gericht so beurteilt wird. Hier
hat das Gericht dem Arbeitgeber den Riicken gestarkt,
indem es ihm einen groBeren Handlungsspielraum zuge-
sprochen hat. Als Betriebsrat sollten Sie sich dennoch im
Rahmen lhrer Beteiligungsrechte gegen entsprechende
MaBnahmen wenden. Versuchen Sie Ihren Arbeitgeber
zudem mit guten Argumenten zu iiberzeugen. Mochte
er gegen einen Kollegen bzw. eine Kollegin allerdings
wegen eines Diebstahls- oder Unterschlagungsverdachts
vorgehen, werden Sie dem unter Umsténden nicht viel
entgegensetzen konnen.

URTEILSDIENST FUR DEN BETRIEBSRAT 5



SCHWERPUNKTTHEMA

Mutterschutz & Beschéftigungsverbote | Lesezeit 4 Minuten

Was Schwangere am Arbeitsplatz nicht tun diirfen,
und wie Sie mitreden

lhr Arbeitgeber ist verpflichtet, werdende und stillende Miitter vor Gesundheitsgefahrdungen am
Arbeitsplatz zu schiitzen. Diese Pflicht ergibt sich schon aus der Fiirsorgepflicht als Arbeitgeber. Sie
als Betriebsrat diirfen dabei nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) liberwachen,
ob er sich daran halt. Dazu miissen Sie wissen, welchen Gefahren eine schwangere Kollegin oder
junge Mutter nicht ausgesetzt werden darf. Diese ergeben sich aus unterschiedlichen Regelungen
und Gesetzen. Im Folgenden gehe ich auf die wichtigsten ein sowie darauf, wie Sie als Betriebsrat
sinnvoll Einfluss nehmen kénnen.

Dauerndes Stehen ist nicht erlaubt e Scheitert eine Umgestaltung aus Kostengriinden bzw. ist sie
nicht mdglich, ist Ihr Arbeitgeber in der Pflicht, die Arbeit-

Nach dem Mutterschutzgesetz (MuSchG) muss lhr Arbeitgeber ) - ) _ -
nehmerin auf einem sicheren Arbeitsplatz einzusetzen.

z. B. dafiir sorgen, dass eine Schwangere nicht ununterbrochen
stehen oder sitzen muss. Sie darf auch keine Lasten von mehr als

10 kg heben. 9  MEIN TIPP

AuBerdem ist die Verordnung zum Schutz der Miitter am Arbeits-
platz zu beriicksichtigen. Danach diirfen werdende und stillende Neue Arbeit muss zumutbar sein
Miitter nicht mit gesundheitsschadigenden Stoffen arbeiten. Es
muss eine Gefahrdungsbeurteilung des konkreten Arbeitsplatzes
vorgenommen werden. Hat die Aufsichtsbehdrde im Hinblick auf
eine Schwangerschaft Anordnungen vorgenommen, sind diese
einzuhalten bzw. umzusetzen. Gleiches gilt fiir den Inhalt eines
eventuell vorliegenden Attests.

Ich empfehle lhnen, bei der Zuweisung aber darauf zu

achten, dass ihr die andere Tatigkeit zumutbar ist. Das ist
z. B. dann nicht der Fall, wenn die Kollegin durch die neue
Tatigkeit einen viel langeren und dadurch beschwerliche-
ren Arbeitsweg hatte.

Auch Verordnungen regeln Gefahren, denen
Schwangere nicht ausgesetzt werden diirfen

Weitere Gefahren, denen lhr Arbeitgeber eine Schwangere nicht
aussetzen darf, sind in den folgenden Verordnungen geregelt:

e Mutterschutzrichtlinienverordnung (MuSchRiV),
e Rontgenverordnung,

e Strahlenschutzverordnung,

e Druckluftverordnung,

e Gentechnik-Sicherheitsverordnung und

e Arbeitsstattenverordnung.

Uberwachen Sie die Einhaltung der gesetzlichen
Regelungen

Im Sinne lhrer Kolleginnen empfehle ich lhnen, die Einhaltung
dieser Regelungen besonders gut zu iiberwachen. Stellen Sie fest,
dass lhr Arbeitgeber eine schwangere Kollegin einer Gefahr aus-
setzt, fordern Sie ihn auf, umgehend Abhilfe zu schaffen. Reagiert
er daraufhin nicht, machen Sie ihn darauf aufmerksam, dass die
Gefahrdung einer schwangeren oder stillenden Arbeitnehmerin
sogar eine Freiheitsstrafe zur Folge haben kann.

Was Sie konkret von lhrem Arbeitgeber verlangen
kdnnen

Viele Gefahren gehen vom Arbeitsplatz selbst aus. Besteht eine
Gefahrdung fiir eine werdende Mutter, verlangen Sie von [hrem
Arbeitgeber, die Gefahr zu beseitigen. Dazu konnen Sie ihm fol-
gende MaBnahmen vorschlagen:

® Er gestaltet den Arbeitsplatz so um, dass die Geféhrdung
entfallt.
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Eine Gefahrdungsbeurteilung ist sinnvoll

Empfehlen Sie Ihrem Arbeitgeber, stets eine Gefahrdungsbeurtei-
lung des Arbeitsplatzes einer schwangeren Kollegin vorzunehmen.
Anhand der entsprechenden Ergebnisse wird er am ehesten fest-
stellen kdnnen, wo er handeln muss, und daraufhin festlegen kon-
nen, welche Veranderungen er vornimmt.

Belastende Arbeitshedingungen oder die Arbeit mit chemischen
Stoffen sind tabu. Schwangere Arbeitnehmerinnen diirfen deshalb
nicht in einem Raum mit einem Uberdruck von mehr als 0,1 bar
beschaftigt werden (§ 5 Abs. 1 Nr. 6 MuSchRiV).

Ergibt sich eine Gefahrdung der Sicherheit oder der Gesundheit
von Mutter oder Kind, muss Ihr Arbeitgeber von einer Beschaf-
tigung absehen. Bei der Beurteilung ist besonders zu beachten,
dass das Umfeld (Maschinen, Gerate, Werkzeuge) und die Arbeits-
bedingungen die Gesundheit der Mutter nicht geféhrden diirfen.

Diese Beschaftigungsverbote sollten Sie kennen

Damit Sie (iberwachen kénnen, ob lhr Arbeitgeber den Schutz
gegeniiber schwangeren Kolleginnen und jungen Miittern einhalt,
ist es wichtig, die einzuhaltenden Beschaftigungsverbote zu ken-
nen. Im Hinblick darauf missen Sie individuelle und allgemeine
Beschaftigungsverbote unterscheiden.

Individuelle Beschaftigungsverbote

Individuelle Beschaftigungsverbote orientieren sich immer an der
personlichen Situation der Frau. Deshalb ist hierzu auch ein arzt-
liches Attest notwendig, wonach die Arbeit z. B. das Leben oder
die Gesundheit der Frau bzw. des Kindes gefahrdet.

e Eine entsprechende Gefahrdung kann etwa gegeben sein,
wenn die Tatigkeit der schwangeren Kollegin unter anderem
in der Aufnahme von Réntgenbildern besteht.

e Eine weitere Moglichkeit fiir die Ausstellung eines Attests ist
gegeben, wenn arbeitsplatzbedingter psychischer Stress eine
Beschaftigung nicht mehr erlaubt.

Hat ein Arzt Ihrer schwangeren Kollegin bzw. einer jungen Mut-
ter ein Beschaftigungsverbot ausgestellt, darf Ihr Arbeitgeber sie
nicht zur Arbeit heranziehen. Und zwar so lange nicht, bis das &rzt-
liche Beschaftigungsverbot aufgehoben ist.

Sollte Ihr Arbeitgeber eine schwangere Kollegin, die wegen Vor-
liegens eines arztlichen Beschaftigungsverbots nicht arbeiten darf,
dennoch zur Arbeit heranziehen, darf Ihre Kollegin die Arbeit ver-
weigern. [hren Anspruch auf Gehalt verliert sie in diesem Fall nicht.

9  MEINTIPP

Betroffene sollten sich an das
Beschiaftigungsverbot halten

Ich empfehle Ihnen, betroffene Kolleginnen im Zweifels-
fall iiber ihr Recht zu unterrichten. Raten Sie ihnen, sich
an das Beschaftigungsverbot zu halten.

Welche allgemeinen Beschaftigungsverbote es gibt

Allgemeine Beschaftigungsverbote liegen vor, wenn das Arbeiten
generell als gesundheitsgeféhrdend eingestuft wird. Sie gelten
deshalb fiir alle schwangeren und stillenden Arbeitnehmerinnen
gleichermaBen. Der Arzt muss hier daher kein individuelles Attest

SCHWERPUNKTTHEMA

ausstellen. Es wiirde aber natiirlich auch nicht schaden, wenn er
Details zum jeweiligen Fall angeben wiirde.

Die wichtigsten allgemeinen Beschaftigungsverbote sind in §§ 4,
5, 11 MuSchG geregelt. Danach diirfen Schwangere und Stillende
grundsatzlich z. B.

¢ nicht schwer korperlich arbeiten,

e nicht mit Tatigkeiten beschéaftigt werden, bei denen sie
schadlichen Einwirkungen von gesundheitsgeféhrdenden
Stoffen, Gasen, Dampfen, Erschiitterungen, Larm usw. aus-
gesetzt sind,

e nicht im Akkord tétig sein und,

e wenn der 5. Schwangerschaftsmonat voriiber ist, nicht
mehr als 4 Stunden téglich arbeiten, wenn sie dabei standig
stehen missen,

e nicht an Sonn- und Feiertagen und nicht in der Nacht zwi-
schen 20 und 6 Uhr beschaftigt werden.

1 ACHTUNG

Hier darf eine schwangere Kollegin die Arbeit
verweigern

Mit einem Beschaftigungsverbot darf eine schwangere
Kollegin die Arbeit verweigern. Und zwar ohne um ihren
Arbeitsplatz oder Lohn fiirchten zu miissen. Sollte Ihr
Arbeitgeber bzw. Ihre Arbeitgeberin ein Beschaftigungs-
verbot einer Kollegin ignorieren, empfehle ich lhnen, ihn
bzw. sie auf diese Mdglichkeit der betroffenen Kollegin
hinzuweisen.

Welche Schutzpflichten gelten?

Schwangere und junge Miitter diirfen nach §§ 3, 6 MuSchG nicht
beschéftigt werden

e in den letzten 6 Wochen vor dem voraussichtlichen Entbin-
dungstermin,

* bis 8 Wochen nach der Geburt im Normalfall bzw.

® bis 12 Wochen nach der Geburt bei Mehrlingsgeburten bzw.
Friihgeburt.

Kommt das Kind friiher als geplant zur Welt, darf Ihr Arbeitgeber
die Kollegin trotzdem bis zum Ablauf von 8 bzw. 12 Wochen nach
dem voraussichtlichen Geburtstermin nicht beschéaftigen.

Kommt das Kind spéter als geplant auf die Welt, dann darf er sie
8 bzw. 12 Wochen nach dem tatsachlichen Geburtstermin nicht
beschaftigen.

Kiindigung nur mit Erlaubnis

Wahrend der Schwangerschaft sowie wahrend der Zeit des Mut-
terschutzes genieBen Ihre schwangeren Kolleginnen bzw. jungen
Miitter besonderen Kiindigungsschutz.

Folge dessen ist, dass eine Kiindigung wahrend der Schwanger-
schaft und bis zum Ablauf von 4 Monaten nach der Entbindung
unzulassig bzw. nur mit behérdlicher Zustimmung erlaubt ist.

Voraussetzung ist allerdings, dass Ihrem Arbeitgeber bzw. Ihrer
Arbeitgeberin zur Zeit der Kiindigung die Schwangerschaft oder
Entbindung bekannt war oder ihm/ihr innerhalb von 2 Wochen
nach Zugang der Kiindigung mitgeteilt wird.
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AKTUELLE RECHTSPRECHUNG FUR DEN BETRIEBSRAT

Zustandigkeit der Einigungsstelle | Lesezeit 2 Minuten

Bei einem Streit um die Verlegung eines Parkplatzes
ist die Einigungsstelle nicht zustandig

Als Betriebsrat konnen Sie eine Einigungsstelle grundsatzlich anrufen, wenn es um Streitigkeiten
zwischen lhnen und lhrem Arbeitgeber in mitbestimmungspflichtigen Angelegenheiten geht. Bei
einem Streit, der die Verlegung eines Mitarbeiterparkplatzes betrifft und der zu langeren Wegen
auf dem Betriebsgeldnde fiir lhre Kolleginnen und Kollegen fiihrt, ist die Einigungsstelle nach An-
sicht des Landesarbeitsgerichts K6ln nicht zustandig (1.7.2025, Az. 9 TaBV 25/25).

Verlagerung eines Logistikunternehmens

Der Fall: Geklagt hatte der Betriebsrat eines Logistikunterneh-
mens, nachdem der Arbeitgeber ihm angekiindigt hatte, einen Mit-
arbeiterparkplatz auf dem Flughafen Kéln/Bonn zu verlegen. Da-
durch verlangerte sich der Weg der betroffenen Beschaftigten zum
Betriebsgelande. Der Betriebsrat wollte nun durchsetzen, dass die
einzuplanenden langeren Wegezeiten auf dem Betriebsgelande
als Arbeitszeit angesehen werden. Das begriindete er damit, dass
der langere Weg und die Zeit dafiir ausschlieBlich dem Arbeitgeber
nutze. Dem widersprach der Arbeitgeber. Er wollte den Beginn der
Arbeitszeit weiterhin am jeweiligen Arbeitsplatz bzw. der Schleuse
starten lassen. Da Arbeitgeber und Betriebsrat sich nicht einigen
konnten, verlangte der Betriebsrat eine Einigungsstelle. Damit hat-
te er keinen Erfolg. Er zog deshalb vor Gericht, um die Einsetzung
zu erzwingen; allerdings auch dort ohne Erfolg.

Einigungsstelle offensichtlich nicht zustandig

Die Entscheidung: Das Gericht entschied, dass die Einigungsstelle
i. S. d. § 100 Abs. 1 Satz 2 Arbeitsgerichtsgesetz nicht zustandig

)

Betriebsrat der ... (Name des Unternehmens)
An die Unternehmensleitung der ... (Name des Unternehmens)
Bildung einer Einigungsstelle in der Angelegenheit ...

Sehr geehrte Frau ..., sehr geehrter Herr ...,

sei. Denn es liege keine mitbestimmungspflichtige Angelegenheit
i.S.d. §87Abs. 1 Nr. 2 BetrVG vor.

Wann Sie die Einrichtung einer Einigungsstelle
erfolgreich durchsetzen kénnen

Die Einigungsstelle ist eine unabhangige Schlichtungsstelle. Sie
dient der Losung von Konflikten in Angelegenheiten, die der Mit-
bestimmung unterliegen (§ 76 BetrVG). Ist es nach Verhandlungen
nicht mehr sinnvoll, weiter mit Ihrem Arbeitgeber zu diskutieren,
kénnen Sie als Betriebsrat bei [hrem Arbeitgeber in allen Ange-
legenheiten, die Ihrer Mitbestimmung unterliegen, die Errichtung
einer Einigungsstelle beantragen.

In dem entsprechenden Antrag miissen Sie als Betriebsrat die Sa-
che, die Sie geregelt haben wollen, beschreiben. Zugleich miissen
Sie sich zur Anzahl der Beisitzer sowie zur Person des Vorsitzenden
auBern.

Ein Schreiben zur Bildung einer Einigungsstelle konnte folgender-
maBen aussehen:

Muster-Schreiben: Antrag auf Bildung einer Einigungsstelle

Ort, Datum

in den vergangenen Wochen ist es trotz intensiver Verhandlungen zwischen lhnen und uns zu keiner Einigung in Bezug auf ... gekommen. Nach
dem letzten Verhandlungstag am ... sind wir zu dem Schluss gekommen, dass eine Einigung nicht erreichbar scheint.

Der Betriebsrat hat deshalb in seiner Sitzung am ... beschlossen:

Die Verhandlungen zu ... (Bezeichnung des Themas) fiir gescheitert zu erklaren. Der Betriebsrat ruft die Einigungsstelle an.

Als Vorsitzende/n schlagen wir Frau/Herrn ... vor.

Firr die Beisitzer schlagen wir je Partei 2 Personen vor.

Hoffentlich sind Sie mit der L6sung auf diesem Wege einverstanden. Sollten Sie sich allerdings nicht bis zum ... (Datum in einer Woche oder
langer) zu unseren Vorschlagen duBern, wird der Betriebsrat beim Arbeitsgericht beantragen, die Einigungsstelle zu errichten.

Wir hoffen, dass Sie unseren Vorschlagen zustimmen und wir in der Einigungsstelle nunmehr recht ziigig zu einem fiir beide Seiten tragbaren

Ergebnis kommen werden.
Freundliche GriiBe,

Unterschrift Betriebsratsvorsitzender

Zu finden unter www.adiuva.de unter Eingabe des Titels im Suchfeld
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Muster-Schreiben: Antrag auf Bildung einer Einigungsstelle



Ort, Datum



Betriebsrat der … (Name des Unternehmens)



An die Unternehmensleitung der … (Name des Unternehmens)



Bildung einer Einigungsstelle in der Angelegenheit …



Sehr geehrte Frau …, sehr geehrter Herr …,



in den vergangenen Wochen ist es trotz intensiver Verhandlungen zwischen Ihnen und uns zu keiner Einigung in Bezug auf … gekommen. Nach dem letzten Verhandlungstag am … sind wir zu dem Schluss gekommen, dass eine Einigung nicht erreichbar scheint.



Der Betriebsrat hat deshalb in seiner Sitzung am … beschlossen:

Die Verhandlungen zu … (Bezeichnung des Themas) für gescheitert zu erklären. Der Betriebsrat ruft die Einigungsstelle an.



Als Vorsitzende/n schlagen wir Frau/Herrn … vor.



Für die Beisitzer schlagen wir je Partei 2 Personen vor.



Hoffentlich sind Sie mit der Lösung auf diesem Wege einverstanden. Sollten Sie sich allerdings nicht bis zum … (Datum in einer Woche oder länger) zu unseren Vorschlägen äußern, wird der Betriebsrat beim Arbeitsgericht beantragen, die Einigungsstelle zu errichten.



Wir hoffen, dass Sie unseren Vorschlägen zustimmen und wir in der Einigungsstelle nunmehr recht zügig zu einem für beide Seiten tragbaren Ergebnis kommen werden.



Freundliche Grüße,



Unterschrift Betriebsratsvorsitzender





bitte doppelklicken
Dateianlage
UBRxI-9-2025_MS-Antrage auf Bildung einer Einigungsstelle.docx


Mobile Arbeit | Lesezeit 1 Minute

Arbeit?

Frage:

Wir diskutieren mit unserem Arbeitgeber bereits seit langerer Zeit
einen Anspruch auf mobile Arbeit unserer Auszubildenden. Unser
Arbeitgeber zeigte sich zunachst offen, unseren Auszubildenden
einen Anspruch zuzusprechen, dass sie auch wahrend der Ausbil-
dungszeit bestimmte Arbeiten von zu Hause aus erledigen kdnnen.
Nun hat er plétzlich entschieden, dass er die mobile Arbeit wah-
rend der Aushildung grundsatzlich ausschlieBt. Darf er das? Was
konnen wir als Betriebsrat tun?

Antwort: Gesetzlich festgeschriebener Anspruch auf
Homeoffice besteht nicht

In Deutschland gibt es bis dato keinen gesetzlich festgeschriebe-
nen Anspruch auf Homeoffice. Fiir den Fall, dass lhr Arbeitgeber
bei Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen Homeoffice zulasst
bzw. ein tariflicher Anspruch besteht bzw. ein solcher aus einer
Betriebsvereinbarung hergeleitet werden kann, gilt der Gleich-
behandlungsgrundsatz. Dieser wiirde aber hier nur innerhalb der
Gruppe der Auszubildenden angewendet, da die Vergleichbarkeit
Voraussetzung ist.

Auszubildende nicht mit ausgebildeten
Arbeitnehmenden gleichzusetzen

Im Hinblick auf die Auszubildenden gelten aufgrund der Ausbil-
dungssituation Besonderheiten, mehr dazu lesen Sie unten.

Fur den Fall, dass lhr Arbeitgeber Ihnen und lhren Kolleginnen und
Kollegen die Tatigkeit im Homeoffice ermdglicht, haben Sie als Be-

Schwangerschaft | Lesezeit 1 Minute

Frage:

Eine unserer Kolleginnen hat vor knapp einem Jahr ein Kind be-
kommen und ist danach fiir 2 Jahre in Elternzeit gegangen. Nun
hat sie unseren Arbeitgeber darliber unterrichtet, dass sie erneut
schwanger ist. Zudem hat sie gesagt, dass sie nach der Geburt er-
neut Elternzeit nehmen méchte. Wie funktioniert das mit der noch
laufenden Elternzeit?

Antwort: lhre Kollegin kann die laufende Elternzeit
vorzeitig beenden

Die erste Elternzeit lauft grundsatzlich trotz der Geburt eines
zweiten Kindes unverandert weiter, sodass die zweite Elternzeit
friihestens nach Ablauf der ersten Elternzeit beginnen kann. Ihre
Kollegin kann die laufende Elternzeit jedoch 6 Wochen vor dem er-
rechneten Entbindungstermin fiir das zweite Kind abbrechen, um
die gesetzlichen Mutterschutzfristen vor und nach der Entbindung

IHRE FRAGEN

Haben unsere Auszubildenden Anspruch auf mobile

triebsrat ein Mitbestimmungsrecht im Hinblick auf die Gestaltung
(§ 87 Abs. 1 BetrVG).

Ob Ihr Arbeitgeber iiberhaupt Homeoffice zulasst, bleibt seine Ent-
scheidung, soweit nicht ein anwendbarer Tarifvertrag einen ent-
sprechenden Anspruch regelt, bzw. eine entsprechende Betriebs-
vereinbarung.

Homeoffice fiir Auszubildende nicht vorgesehen

Grundsatzlich ist Homeoffice fiir Auszubildende nicht vorgesehen.
SchlieBlich erfordert die Ausbildung eine Anleitung und Kontrolle
durch den Ausbilder. Das macht in der Regel eine Anwesenheit im
Betrieb erforderlich. Im Hinblick auf einen Homeoffice-Anspruch
von Auszubildenden gilt grundsatzlich § 14 Abs. 1 Nr. 2 BBiG. Der
besagt, dass der Ausbilder den Auszubildenden selbst auszubilden
hat. Fiir eine effektive Aushildung ist die regelméBige Anwesen-
heit von Ausbilder und Auszubildendem in der Aushildungsstatte
in der Regel unerlasslich.

Wenn Sie als Betriebsrat die Moglichkeit sehen, sich weiter fiir
eine Homeoffice-Option Ihrer Kolleginnen und Kollegen in der
Ausbildung einzusetzen, sollten Sie sicherstellen, dass die Lern-
inhalte bzw. Kurshausteine, die die jeweiligen Auszubildenden von
zu Hause aus erledigen kénnen, klar definiert werden. Zudem soll-
te klar definiert werden, wer den Lernfortschritt wie tiberpriift. Am
ehesten eignen sich wahrscheinlich Lerninhalte, die alle Auszubil-
denden betreffen und die sonst in Form von internen Schulungen
im Unternehmen vermittelt wirden.

Welche Auswirkungen hat eine erneute
Schwangerschaft auf eine noch laufende Elternzeit?

in Anspruch zu nehmen. Dazu benétigt sie auch nicht die Zustim-
mung lhres Arbeitgebers. Die Kollegin hat Ihren Arbeitgeber ledig-
lich rechtzeitig iiber die Beendigung der Elternzeit zu unterrichten
(§ 16 Abs. 3 BEEG).

Beendet die Kollegin die erste Elternzeit zum Beginn der neuen
Mutterschutzfrist, hat sie Ihrem Arbeitgeber gegeniiber einen An-
spruch auf Mutterschaftsgeld und den Arbeitgeberzuschuss zum
Mutterschaftsgeld.

@ 16 Satz 1 BEEG

Inanspruchnahme der Elternzeit

Die Elternzeit kann vorzeitig beendet oder im Rahmen
des § 15 Abs. 2 verlangert werden, wenn der Arbeitgeber
zustimmt.
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Kiindigung | Lesezeit 2 Minuten

Vorrang

Anderungskiindigung hat als milderes Mittel

Die ordentliche Kiindigung eines Arbeitnehmers ist unwirksam, wenn der Arbeitgeber die Moglich-
keit hatte, den Betroffenen unter gednderten Bedingungen weiterzubeschaftigen; wenn es ihm
also zumutbar wire, eine Anderungskiindigung auszusprechen. Das hat das Landesarbeitsgericht
Koln kiirzlich in Bezug auf die Kiindigung eines angestellten Rechtsanwalts entschieden (24.4.2025,

Az.7 Sa 347/24).

Arbeitgeber kiindigt Arbeitnehmer ordentlich

Der Fall: Der Arbeitgeber, eine Rechtsanwaltsgesellschaft, die auf
die Bearbeitung von Massenverfahren, wie z. B. Verfahren im Zu-
sammenhang mit dem Dieselskandal bzw. zu Wirecard, speziali-
siert ist, hatte einem Arbeitnehmer, einem angestellten Rechts-
anwalt, ordentlich gekiindigt. Die Kiindigung begriindete der
Arbeitgeber damit, dass man den Geschéftsbereich Versicherungs-
recht und Zivilrecht, fiir den der Arbeitnehmer arbeitete, wegen
finanzieller Schwierigkeiten schlieBen werde. Deshalb entfalle das
Beschaftigungsbediirfnis. Der Arbeitgeber wies zudem darauf hin,
dass er dem Arbeitnehmer mehrfach angeboten habe, in den Mas-
senverfahren mitzuarbeiten. Dies habe der Arbeitnehmer jedoch
abgelehnt. Eine andere Beschaftigungsmadglichkeit habe es zum
Zeitpunkt der Kiindigung nicht gegeben.

Arbeitgeber kiindigt zudem auBerordentlich

Zu einem spateren Zeitpunkt kiindigte der Arbeitgeber das Be-
schaftigungsverhaltnis zudem auBerordentlich. Die auBerordent-
liche Kiindigung begriindete der Arbeitgeber damit, dass der
Arbeitnehmer im Anschluss an die ordentliche Kiindigung in einer
anderen Kanzlei gearbeitet habe. Dorthin habe er alte Mandan-
ten abgeworben. Dies sei als unzulassige Wettbewerbshandlung
zu bewerten. Der Arbeitnehmer war mit den Kiindigungen nicht
einverstanden. Er hielt den Aussagen des Arbeitgebers entgegen,
dass er die Beschaftigung in Massenverfahren nicht kategorisch
abgelehnt habe. Er habe zudem auch nicht Mandanten der vor-
maligen Kanzlei aktiv abgeworben. Dariiber hinaus stellte er klar,
dass die wirtschaftliche Situation der Kanzlei aus seiner Sicht nicht
so kritisch gewesen ware, wie es der Arbeitgeber behauptet habe.
Dies belegten offentliche Aussagen des Geschaftsfiihrers sowie
zahlreiche Stellenausschreibungen und Neueinstellungen. Der
Arbeitnehmer wehrte sich sowohl gegen die ordentliche als auch
die auBerordentliche Kiindigung mit einer Kiindigungsschutzklage.

Beide Kiindigungen unwirksam

Die Entscheidung: Die Richter stuften die ordentliche Kiindigung
als unwirksam ein, weil sie nach § 1 Abs. 2 KSchG nicht sozial
gerechtfertigt war. Das begriindeten die Richter damit, dass der
Arbeitgeber es unterlassen habe, eine Anderungskiindigung aus-
zusprechen. Diese hatte der Arbeitgeber jedoch als milderes Mittel
in Betracht ziehen missen. Denn auch wenn ein Arbeitnehmer er-
klare, dass er eine bestimmte Tatigkeit nicht (ibernehmen mochte,
miisse der Arbeitgeber die Méglichkeit einer Anderungskiindigung
offiziell aufzeigen. Daran mangelte es hier. Als weiteren Punkt mo-
nierten die Richter, dass der Arbeitgeber nicht schlissig dargelegt
hatte, dass eine anderweitige Weiterbeschaftigung des Arbeitneh-
mers unmaoglich sei.
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Die Argumentation sei im Hinblick auf den Vortrag des Arbeitneh-
mers nicht schliissig. Denn dieser hatte behauptet, dass der Arbeit-
geber weiterhin viele Stellen ausschreibe und neue Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter eingestellt habe.

AuBerordentliche Kiindigung scheitert an wichtigem
Grund

Das Gericht erklarte auch die auBerordentliche Kiindigung fiir un-
wirksam. Das begriindeten die Richter damit, dass ein wichtiger
Grund i. S. d. § 626 Abs. 1 BGB nicht ersichtlich sei. Das Gericht
raumte zwar ein, dass es grundsatzlich anerkannt sei, dass Arbeit-
nehmer wahrend eines laufenden Kiindigungsschutzverfahrens
keine Wetthewerbshandlungen entfalten diirften. Dem stehe aber
entgegen, dass gekiindigte Arbeitnehmer zur Vermeidung eines
boswilligen Unterlassens anderweitigen Verdienstes (§ 615 Satz 2
BGB) verpflichtet seien, sich um eine neue Arbeit zu bemiihen. Die
bloBe Tatigkeit bei einer anderen Kanzlei genlige deshalb nicht fiir
einen WetthewerbsverstoB.

> FAZIT

Arbeitgeber muss Anderungskiindigung stets
priifen

Ihr Arbeitgeber hat eine Anderungskiindigung als milde-

res Mittel stets vor einer Beendigungskiindigung zu prii-
fen. Sollte ein Kollege von einer Beendigungskiindigung
betroffen sein, weisen Sie ihn darauf hin, dass er bei
einer Kiindigung auch priifen lisst, ob eine Anderungs-
kiindigung in Betracht gekommen waére.




MUSTER-BETRIEBSVEREINBARUNG

Muster-Betriebsvereinbarung: Mitbestimmung beim Einsatz von
Leiharbeitnehmern

Im Rahmen der Personalplanung gemaB § 92 BetrVG sind Sie als Betriebsrat rechtzeitig Giber den
Personalbedarf und die sich daraus ergebenden MaBnahmen zur unterrichten. Dazu gehért auch
die Information liber den Einsatz von Leiharbeitnehmern. Am besten versuchen Sie, sich mit Ih-
rem Arbeitgeber auf eine Betriebsvereinbarung zum Einsatz von Leiharbeitnehmern zu einigen.
Einen Anspruch auf Abschluss einer solchen Betriebsvereinbarung haben Sie allerdings nicht. Sie

werden also unter Umstinden Uberzeugungsarbeit leisten miissen.

Muster-Betriebsvereinbarung: Einsatz von Leiharbeitnehmern
Zwischen der Geschéftsfiihrung von ... (Name des Unternehmens) und dem Betriebsrat der ... (Name des Unternehmens) wird folgende Betriebs-

vereinbarung zum Einsatz von Leiharbeitnehmern abgeschlossen.

§ 1 Geltungsbereich

Diese Betriebsvereinbarung gilt fiir alle Arbeitnehmer der Betriebe der
Firma ... (Name des Unternehmens).

§ 2 Definition Leiharbeitnehmer

Leiharbeitnehmer sind alle Mitarbeiter und sonstige im Rahmen von
Dienst- und Werkvertragen eingesetzte Personen, die nicht in einem

arbeitsvertraglich begriindeten Beschaftigungsverhaltnis zum Arbeit-
geber stehen.

§ 3 Planung des Einsatzes von externen
Beschaftigten

Der Arbeitgeber verpflichtet sich, im Rahmen der Personalplanung eine
sogenannte Fremdleistungsplanung einzufiihren. Darin werden die Be-
reiche sowie der Umfang des Fremdleistungsumfangs einmal jahrlich
festgelegt. Vorschlage des Betriebsrats (§ 92 a BetrVG) hierzu werden
in diesem Rahmen berticksichtigt.

§ 4 Einsatz von Leiharbeitern

Der Arbeitgeber setzt sich dafiir ein, dass die zu erbringenden Arbeiten
von den aufgrund eines Arbeitsvertrags beschaftigten Mitarbeitern

der Firma erledigt werden. Fremdleistungen, die innerhalb des Be-
triebs erbracht werden, sind nur zulassig, soweit eine Erbringung der
Arbeitsleistung durch eigene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
ausscheidet. Soweit ein erhdhter Personalbedarf durch Versetzungen,
befristete Arbeitsverhaltnisse, Zeitausgleich oder dhnliche MaBnahmen
der innerbetrieblichen Personalsteuerung abgedeckt werden kann, ist
ein Einsatz von Leiharbeitsunternehmen ausgeschlossen.

Leiharbeitnehmer kénnen im Betrieb grundsatzlich eingesetzt werden,
um auf unvorhersehbare oder zeitlich befristete Personalausfalle sowie
andere Beschaftigungsschwankungen kurzfristig reagieren zu konnen.

§ 5 Anzahl und Einsatzdauer

Die Anzahl der Leiharbeitnehmer darf hochstens ... % der Kopfzahl
der jeweiligen Betriebs- und Verwaltungsabteilung betragen. Die zeit-
liche Dauer ist in jedem Einzelfall einvernehmlich zu regeln.

§ 6 Beteiligung des Betriebsrats

Soweit der Arbeitgeber plant, Leiharbeitnehmer im Betrieb einzuset-
zen, ist der Betriebsrat rechtzeitig nach § 99 BetrVG zu beteiligen.

Der Betriebsrat kann die Zustimmung zum Einsatz von Fremdarbeit-
nehmern verweigern, wenn

1. die eingesetzten Leiharbeitnehmer fiir die Dauer des Einsatzes
nicht die im Betrieb fiir einen vergleichbaren Mitarbeiter gelten-
den Arbeitsbedingungen erhalten.

Zu finden unter www.adiuva.de unter Eingabe des Titels im Suchfeld

2. eine Vereinbarung zur Fremdleistungsplanung nicht eingehalten
ist.

3. die Dauer des beabsichtigten Einsatzes (18 Monate) iiberschrei-
ten soll oder der Einsatz Arbeitsplatze oder Aufgaben betrifft, die
dauerhaft anfallen.

4. ein gekiindigter oder zur Kiindigung vorgesehener Arbeitnehmer
geeignet ist, die anfallenden Arbeiten zu ibernehmen.

5. im Betrieb Kurzarbeit eingefiihrt oder deren Einfiihrung vom
Arbeitgeber oder vom Betriebsrat beabsichtigt ist.

6. das Fremdunternehmen nicht die Gewahr dafiir bietet, die Einhal-
tung der Bestimmungen des Arbeitsschutzes zu gewahrleisten.

§ 7 Gleichbehandlungsgebot

Arbeitgeber und Betriebsrat achten darauf, dass alle im Betrieb
beschaftigten Leiharbeitnehmer mit der Stammbelegschaft unter Be-
achtung von § 141 Europdischer Gemeinschaftsvertrag sowie dem All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetz gleichbehandelt werden. Bei der
Besetzung freier Stellen erhalten Leiharbeitnehmer bei entsprechender
Eignung die Gelegenheit, sich zu bewerben. Sie sind gegentiber ande-
ren externen Bewerbern bevorzugt zu beriicksichtigen.

§ 8 Vergiitung

Der Arbeitgeber tragt Sorge, dass die Vergiitung der Leiharbeitnehmer
derjenigen vergleichbarer Arbeitnehmer des Betriebs entspricht und
dass fiir Leiharbeitnehmer die jeweils giiltigen Betriebsvereinbarungen
zur Festlegung von Urlaubstagen und die Regelungen zur Arbeitszeit
des Betriebs gelten.

§ 9 Streitigkeiten

Kommt es im Zusammenhang mit dem Einsatz von Leiharbeitnehmern
zu Meinungsverschiedenheiten, entscheidet eine Personalkommission.
Diese wird paritatisch mit je 2 Mitgliedern der Betriebsparteien be-
setzt. Erst wenn in der Personalkommission keine Einigung zustande
kommt, entscheidet die Einigungsstelle nach § 76 BetrVG verbindlich.

§ 10 Schlussbestimmungen

Diese Betriebsvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung durch beide
Parteien in Kraft. Sie kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahres-
ende, friihestens zum ..., gekiindigt werden.

Ort, Datum,
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Muster-Betriebsvereinbarung: Einsatz von Leiharbeitnehmern



Zwischen der Geschäftsführung von ... (Name des Unternehmens) und dem Betriebsrat der ... (Name des Unternehmens) wird folgende Betriebsvereinbarung zum Einsatz von Leiharbeitnehmern abgeschlossen.



§ 1 Geltungsbereich

Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Arbeitnehmer der Betriebe der Firma ... (Name des Unternehmens).



§ 2 Definition Leiharbeitnehmer

Leiharbeitnehmer sind alle Mitarbeiter und sonstige im Rahmen von Dienst- und Werkverträgen eingesetzte Personen, die nicht in einem arbeitsvertraglich begründeten Beschäftigungsverhältnis zum Arbeitgeber stehen.



§ 3 Planung des Einsatzes von externen Beschäftigten

Der Arbeitgeber verpflichtet sich, im Rahmen der Personalplanung eine so genannte Fremdleistungsplanung einzuführen. Darin werden die Bereiche sowie der Umfang des Fremdleistungsumfangs einmal jährlich festgelegt. 

Vorschläge des Betriebsrats (§ 92 a BetrVG) hierzu werden in diesem Rahmen berücksichtigt. 



§ 4 Einsatz von Leiharbeitern

Der Arbeitgeber setzt sich dafür ein, dass die zu erbringenden Arbeiten von den aufgrund eines Arbeitsvertrags beschäftigten Mitarbeitern der Firma erledigt werden.

Fremdleistungen, die innerhalb des Betriebs erbracht werden, sind nur zulässig, soweit eine Erbringung der Arbeitsleistung durch eigene Arbeitnehmer ausscheidet. Hierzu gehören beispielsweise Arbeitsspitzen, dringende Terminaufträge, Urlaubszeiten, krankheitsbedingte Kapazitätsausfälle oder termingebundene Projekte.

Soweit ein erhöhter Personalbedarf durch Versetzungen, befristete Arbeitsverhältnisse, Zeitausgleich oder ähnliche Maßnahmen der innerbetrieblichen Personalsteuerung durch Versetzungen, befristete Arbeitsverhältnisse, Zeitausgleich oder ähnliche Maßnahmen der innerbetrieblichen Personalsteuerung abgedeckt werden kann, ist ein Einsatz von Leiharbeitsunternehmen ausgeschlossen.

Leiharbeitnehmer können im Betrieb grundsätzlich eingesetzt werden, um auf unvorhersehbare oder zeitlich befristete Personalausfälle sowie andere Beschäftigungsschwankungen kurzfristig reagieren zu können.



§ 5 Anzahl und Einsatzdauer

Die Anzahl der Leiharbeitnehmer darf höchstens … % der Kopfzahl der jeweiligen Betriebs- und Verwaltungsabteilung betragen.

Die zeitliche Dauer ist in jedem Einzelfall einvernehmlich zu regeln, falls es sich nicht um einen Einsatz handelt, der im Rahmen der Personal- und Produktionsplanung vorgeplant war.



§ 6 Beteiligung des Betriebsrats

Soweit der Arbeitgeber plant, Leiharbeitnehmer im Betrieb einzusetzen, ist der Betriebsrat rechtzeitig nach § 99 BetrVG zu beteiligen.

Der Betriebsrat kann die Zustimmung zum Einsatz von Fremdarbeitnehmern verweigern, wenn

· die eingesetzten Leiharbeitnehmer für die Dauer des Einsatzes nicht die im Betrieb für einen vergleichbaren Mitarbeiter geltenden Arbeitsbedingungen erhalten,

· eine Vereinbarung zur Fremdleistungsplanung nicht eingehalten ist,

· die Dauer des beabsichtigten Einsatzes (18 Monate) überschreiten soll oder der Einsatz Arbeitsplätze oder  Aufgaben betrifft, die dauerhaft anfallen.

· Ein gekündigter oder zur Kündigung vorgesehener Arbeitnehmer geeignet ist, die anfallenden Arbeiten zu übernehmen.

· Im Betrieb Kurzarbeit eingeführt oder deren Einführung vom Arbeitgeber oder vom Betriebsrat beabsichtigt ist.

· Das Fremdunternehmen nicht die Gewähr dafür bietet, die Einhaltung der Bestimmungen des Arbeitsschutzes zu gewährleisten.

§ 7 Gleichbehandlungsgebot

Arbeitgeber und Betriebsrat achten darauf, dass alle im Betrieb beschäftigten Leiharbeitnehmer mit der Stammbelegschaft unter Beachtung von § 141 Europäischer Gemeinschaftsvertrag sowie dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz gleichbehandelt werden.

Bei der Besetzung freier Stellen erhalten Leiharbeitnehmer bei entsprechender Eignung die Gelegenheit, sich zu bewerben. Sie sind gegenüber anderen externen Bewerbern bevorzugt zu berücksichtigen. Bei Zustandekommen eines Arbeitsvertrags sind im Betrieb erbrachte Zeiten der Beschäftigung auf die Betriebszugehörigkeit anzurechnen.



§ 8 Vergütung

Der Arbeitgeber trägt Sorge, dass die Vergütung der Leiharbeitnehmer derjenigen vergleichbarer Arbeitnehmer des Betriebs entspricht und dass für Leiharbeitnehmer die jeweils gültigen Betriebsvereinbarungen zur Festlegung von Urlaubstagen und die Regelungen zur Arbeitszeit des Betriebs gelten.  



§ 9 Streitigkeiten

Kommt es im Zusammenhang mit dem Einsatz von Leiharbeitnehmer zu Meinungsverschiedenheiten, entscheidet eine Personalkommission. Diese wird paritätisch mit je 2 Mitgliedern der Betriebsparteien besetzt. 

Erst wenn in der Personalkommission keine Einigung zustande kommt, entscheidet die Einigungsstelle nach § 76 BetrVG verbindlich.



§ 10 Schlussbestimmungen

Diese Betriebsvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft. Sie kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende, frühestens zum ...,   gekündigt werden.
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AKTUELLE RECHTSPRECHUNG FUR DEN BETRIEBSRAT

o

Kiindigung | Lesezeit 1 Minute

Klindigung?

Rechtfertigt der Austritt aus der Kirche eine

Kirchliche Arbeitgeber verlangen die Zugehorigkeit ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu ihrer
Kirche. Entscheidet sich dann ein Beschaftigter im Laufe des Arbeitsverhaltnisses, aus der Kirche
auszutreten, kommt es immer wieder vor, dass der Arbeitgeber der jeweiligen Person deshalb kiin-
digt. In diesem Fall stellt sich die Frage, ob es liberhaupt zulassig ist, dass kirchliche Arbeitgeber
Beschaftigten allein aufgrund des Austritts aus der katholischen Kirche kiindigen. Dazu hat sich
jetzt die Generalanwaltin des Europaischen Gerichtshofs (EuGH) in ihren Schlussantragen geauBert

(EuGH, 10.7.2025, Rs. C-258/24).

Kiindigung nach Kirchenaustritt

Der Fall: Die Arbeitnehmerin, eine Sozialpadagogin, ist seit dem
Jahr 2006 bei ihrem Arbeitgeber, einem Verein, tatig, der der ka-
tholischen Kirche angehdrt. Der Verein widmet sich der Hilfe fiir
Kinder, Jugendliche, Frauen und ihren Familien in besonderen
Lebenslagen. Aufgabe der Arbeitnehmerin war die Beratung von
schwangeren Frauen, vor allem in Bezug auf Schwangerschafts-
abbriiche. 2013 trat die Arbeitnehmerin aus der katholischen Kir-
che aus. Zum Zeitpunkt des Austritts befand sie sich in Elternzeit.
Diese dauerte bis zum Jahr 2019. Noch bevor die Arbeitnehmerin
ihr Beschaftigungsverhéltnis nach der Elternzeit wieder aufnahm,
forderte der Arbeitgeber sie auf, wieder in die Kirche einzutreten.
Diesem Verlangen kam sie jedoch nicht nach. Deshalb kiindigte
der Arbeitgeber das Arbeitsverhaltnis fristlos sowie hilfsweise or-
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Das lesen
Sie in der

dentlich zum 31.12.2019. Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht
hielten die Kiindigungen flir unwirksam. Das Bundesarbeitsgericht
setzte das Verfahren aus und legte die Angelegenheit dem EuGH
vor.

Kiindigung wegen Kirchenaustritt nicht gerechtfertigt

Die Entscheidung: Die Generalanwaltin des EuGH starkte die
Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in kirchlichen
Einrichtungen. Das Gericht stellte klar, dass kirchliche Arbeitgeber
nicht pauschal eine bestimmte Religionszugehdrigkeit von Bewer-
bern und Bewerberinnen voraussetzen dirfen. Die Generalanwal-
tin entschied dariiber hinaus, dass die Kiindigung eines Arbeitneh-
mers bzw. einer Arbeitnehmerin wegen seines/ihres Austritts aus
der Kirche eine Diskriminierung wegen der Religion sein kénne.
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